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 Veröffentlicht am 08.06.1988

Index

Verwaltungsverfahren - VStG

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §73 Abs1

VStG §49 Abs1

Rechtssatz

Die Behörde ist verp7ichtet, einen erst Monate nach Ablauf der Einspruchsfrist erhobenen Einspruch als verspätet

zurückzuweisen. Der Grund, aus dem kein rechtzeitiger Einspruch erhoben wurde ist dabei rechtlich ohne Belang.
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